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In der Rs. „Stauffer“ hatte der EuGH entschieden, dass 
ausländischen gemeinnützigen Organisationen im Inland 
die Steuerbefreiung nicht aufgrund ihrer beschränkten 
Steuerpflicht versagt werden darf.2 Mit der vorliegenden 
Entscheidung geht das Gericht noch einen Schritt weiter, 
indem es eine Steuervergünstigung für im Ausland ausge-
übte Tätigkeiten gewährt. Zum Spendenabzug an gemein-
nützige Körperschaften aus Drittstaaten hatte sich der 
EuGH in dem Verfahren „Persche“ nicht zu äußern. 

II.	Praktische Bedeutung der Rechtsprechung für 
deutsche Spender

Ob die Entscheidung große praktische Bedeutung erlangt, 
muss sich erst erweisen.
Mit dem Jahressteuergesetz 2009 hat der Gesetzgeber 
die gesetzlichen Voraussetzungen für den Abzug grenz
überschreitender Spenden an EU-Einrichtungen, die in 
Deutschland beschränkt steuerpflichtig sind, geschaffen.3 
Die Vorschriften sind nach dem vorliegenden Urteil eu-
roparechtskonform dahingehend auszulegen, dass auch 
Spenden an weder unbeschränkt noch beschränkt steu-
erpflichtige gemeinnützige Körperschaften grundsätzlich 
abzugsfähig sind. 
Gleichzeitig hat der Gesetzgeber im Jahressteuergesetz 
allerdings Einschränkungen in die Abgabenordnung auf-
genommen, die eine hohe Schwelle für EU-ausländische 
gemeinnützige Körperschaften und für ihre Spender dar-
stellen werden. 
Zum einen soll die Steuervergünstigung bei einer Verwirk-
lichung der Zwecke im Ausland voraussetzen, dass natürli-
che Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, ge-
fördert werden oder die Tätigkeit der Körperschaft neben 
der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch 
zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Aus-
land beitragen kann (vgl. § 51 Abs. 2 AO). Die Gesetzesbe-
gründung legt nahe, dass hiermit für inländische Körper-
schaften keine inhaltliche Einschränkung verbunden ist. 
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1	 Vgl. EuGH, C-318/07, „Persche“, DStR 2009, 207 ff.
2	 Vgl. EuGH, C-386/04, “Stauffer”, DStR 2006, 1736 ff.
3	 Vgl. § 10b EStG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Nr. 2 KStG n.F.; 

Hüttemann, Die steuerliche Förderung gemeinnütziger Tätig-
keiten im Ausland – eine Frage des „Ansehens“?, DB  2008, 
1061. Ob er dies beabsichtigt hat, ist allerdings fraglich, vgl. 
Richter/Welling, Tagungs- und Diskussionsbericht zum 27. Ber-
liner Steuergespräch mit dem Thema „Steuerliche Anreize für 
gemeinwohlorientiertes Engagement Privater“, FR 2008, 761, 
762 f.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 27. Januar 
2009 entschieden, dass Spenden eines Steuerpflich-

tigen an gemeinnützige Einrichtungen eines anderen EU-
Mitgliedstaats nach dem nationalen Recht grundsätzlich 
zum Spendenabzug zugelassen werden müssen. Der 
Spender muss die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass 
eine Spende an eine ausländische Einrichtung die Voraus-
setzungen für den Spendenabzug erfüllt.1 

I. 	Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
im Einzelnen

Ein deutscher Staatsangehöriger begehrte den Steuerab-
zug wegen einer Sachspende an eine in Portugal ansäs-
sige gemeinnützige Einrichtung. Das Finanzamt versagte 
den begehrten Sonderausgabenabzug mit der Begrün-
dung, der Spendenempfänger sei nicht in Deutschland an-
sässig und der Steuerpflichtige habe keine formgerechte 
Bestätigung vorgelegt. 
Nach Auffassung des Gerichtshofs fallen Spenden unter 
die Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr. 
Das gilt auch dann, wenn es sich um Sachspenden in Form 
von Gegenständen des täglichen Gebrauchs handelt. 
Da die Möglichkeit des Spendenabzugs das Verhalten des 
Spenders erheblich beeinflussen kann, ist die fehlende 
Abzugsfähigkeit von Spenden an gemeinnützige Einrich-
tungen aus dem EU-Ausland geeignet, sich negativ auf die 
Spendenbereitschaft in Bezug auf diese Organisationen 
auszuwirken. Eine solche Regelung stellt daher eine Be-
schränkung des freien Kapitalverkehrs dar, die grundsätz-
lich verboten ist. 
Ein Mitgliedstaat kann inländische und in anderen Mit-
gliedstaaten ansässige gemeinnützige Einrichtungen un-
terschiedlich behandeln, wenn letztere andere Zwecke als 
die national anerkannten verfolgen. 
Wenn allerdings eine in einem anderen Mitgliedstaat als 
gemeinnützig anerkannte Einrichtung die Voraussetzun-
gen für die Gemeinnützigkeit nach dem nationalen Recht 
erfüllt und ihr Ziel die Förderung identischer Interessen 
der Allgemeinheit ist, darf der Einrichtung das Recht auf 
Gleichbehandlung nicht allein aus dem Grund verwehrt 
werden, dass sie nicht im Inland ansässig ist. 
Auch das Erfordernis der Gewährleistung einer wirksamen 
Steueraufsicht rechtfertige keine Beschränkung des Spen-
denabzugs. Die beteiligten Steuerbehörden könnten vom 
Steuerpflichtigen alle Belege verlangen, die ihnen für die 
Beurteilung der Frage notwendig erscheinen, ob die Vor-
aussetzungen für die Abzugsfähigkeit der Ausgaben erfüllt 
sind. 
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Bei ausländischen Organisationen sei eine Erfüllung des 
Inlandsbezugs „grundsätzlich nicht ausgeschlossen“.4 Aus 
der neuen Vorschrift ergibt sich eine faktische Unterschei-
dung zwischen in- und ausländischen Organisationen im 
Hinblick auf den Inlandsbezug und dadurch eine Erschwe-
rung des grenzüberschreitenden Spendenabzugs. Ob dies 
europarechtskonform ist, ist sehr fraglich. 
Zum anderen hat der Gesetzgeber mit der Kodifizierung 
der steuerlichen Mustersatzung für gemeinnützige Kör-
perschaften (§ 60 Abs. 1 S. 2 AO) eine Hürde geschaffen, 
die für ausländische Organisationen schwer zu nehmen 
ist. Damit reagierte er auf die Urteile des Bundesfinanz-
hofs in der Rs. Stauffer, in denen dieser ausgeführt hatte, 
dass die formelle Satzungsmäßigkeit nicht die ausdrück-
liche Verwendung der Begriffe „ausschließlich“ und „un-
mittelbar“ erfordere.5 Nach der Rechtsprechung des EuGH 
darf der Steuergesetzgeber nicht nur verlangen, dass die 
ausländische Körperschaft identische Interessen der All-
gemeinheit fördert, sondern auch, dass die nach inner-
staatlichem Recht aufgestellten Voraussetzungen für die 
Gemeinnützigkeit vorliegen.6 Danach wären die Vorgaben 
der steuerlichen Mustersatzung einzuhalten – ob wort-
wörtlich, wird die Rechtsentwicklung zu § 60 Abs. 1 S. 2 AO 
zeigen.
Auch wenn eine EU-ausländische Körperschaft die Vo-
raussetzungen der Abgabenordnung objektiv erfüllt, ist 
es am Spender, entsprechende Nachweise für die Einhal-

tung der formellen Satzungsmäßigkeit der Körperschaft, 
aber auch für die Übereinstimmung der tatsächlichen 
Geschäftsführung mit der Satzung zu erbringen. Die er-
höhten Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen bei 
Auslandssachverhalten (vgl. § 90 Abs. 2 AO) dürften in der 
ganz überwiegenden Zahl der Fälle zum Scheitern des 
Auslandsspenden-Abzugs führen. 

III.	Pragmatische Lösung für die Praxis

Aus Sicht der Praxis bleibt für die Mehrzahl der Fälle die 
Möglichkeit der Mittelbeschaffung für ausländische ge-
meinnützige Körperschaften nach § 58 Nr. 1 AO. Ein Spen-
der, der eine ganz bestimmte ausländische Körperschaft 
fördern möchte und dieser womöglich – wie Herr Persche 
im Besprechungsfall – Sachspenden zukommen lassen 
will, wird sich allerdings auf eine ggf. langwierige Suche 
nach einer geeigneten deutschen Mittelbeschaffungskör-
perschaft einstellen müssen, wenn er den Spendenabzug 
beanspruchen möchte. 

4	 Vgl. BT-Drs. 16/11108, S. 56 f.
5	 Vgl. BFH v. 20.12.2006, I R 94/02, IStR  2007, 217  ff.; BFH v. 

14.7.2004, I R 94/02, DStR 2004, 1644; BT-Drs. 16/11108, S. 57.
6	 Vgl. EuGH, C-318/07, „Persche“, DStR 2009, 207 ff., Rn. 49.
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